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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1992

Norm

AZG §10

Rechtssatz

Der Umstand allein, daß im KollV ein Mindestentgelt festgelegt ist, führt noch nicht dazu, den dieses Mindestentgelt

übersteigenden Teil der vereinbarten Entlohnung auch ohne entsprechende Vereinbarung als pauschale Abgeltung

geleisteter Überstunden zu beurteilen. (§ 48 ASGG).
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